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Informationsblatt gemäß Art. 13 und 14 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 

Da das Regierungspräsidium Darmstadt 	als Staatsangehörigkeitsbehörde in Staatsange-

hörigkeitsverfahren personenbezogene Daten bei betroffenen Personen oder auch anderen Personen 

erhebt, besteht eine diesbezügliche Informationspflicht nach Art. 13 und Art. 14 DS-GVO, der mit die-

sem Informationsblatt nachgekommen wird. 

Verantwortlichkeit: 

Verantwortlicher der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist das Regierungspräsidium 
Darmstadt 	Sie erreichen das Regierungspräsidium Darmstadt 
Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt  

wie folgt: 

E-Mail: Poststelle@rpda.hessen.de  / datenschutzbeauftragte©rpda.hessen.de  

Tel.: 06151-120  

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung: 

Die Staatsangehörigkeitsbehörde verarbeitet personenbezogene Daten zwecks Bearbeitung von 

Staatsangehörigkeitsverfahren (§§ 17 bis 26 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)) und somit zur Erfül-

lung ihrer staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben nach § 1 Abs.1 des Gesetzes zur Bestimmung der 

!' zuständigen Behörden in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Die §§ 31, 32 Abs. 1, 33 Abs. 3 und 5 

StAG enthalten spezifische Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

Staatsangehörigkeitsbehörden. 

Die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung bzw. für die Wahrnehmung einer 

Aufgabe erforderlich, die dem Verantwortlichen übertragen wurde und die im öffentlichen Interesse liegt 

, (Art. 6 Abs. 1  lit  c) und e) DS-GVO). 

Empfänger, Quellen und Kategorien der Daten: 

Soweit dies zur Bearbeitung des Verfahrens erforderlich ist, übermittelt die Staatsangehörigkeitsbe- 

hörde Ihre personenbezogenen Daten an andere öffentliche Stellen. 

Im Regelfall erfolgen bei grundsätzlich wehrpflichtigen Personen im Entlassungs- und Verzichtsverfah-

ren regelmäßig Ermittlungen bzw. Datenübermittlungen an die für den Wehrdienst zuständige Behörde 

der Bundeswehr. Mitgeteilt werden in der Regel Ihre Grundpersonalien (Familienname, Geburtsname, 
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frühere Namen, Vornamen, Tag und Ort der Geburt) sowie die Antragsart (z. B. Verzichtsverfahren). Im 

Falle einer Beibehaltungsgenehmigung übermittelt die Staatsangehörigkeitsbehörde Ihre personenbe-

zogenen Daten nicht an andere öffentliche Stellen. 

Speicherdauer und —fristen: 

Die für die Durchführung des Beibehaltungs-, Entlassungs- oder Verzichtsverfahrens erhobenen perso-

nenbezogenen Daten werden gespeichert und fünfzehn Jahre aufbewahrt (Ziffer 9 in Verbindung mit 

Ziffer 8.5.1 der Verwaltungsvorschrift über das Staatsangehörigkeitsverfahren (VVStaVerf.)). Mit Ende 

der Aufbewahrungsfrist wird ein zur dauerhaften Aufbewahrung bestimmtes Datenblatt mit den wichtigs-

ten Daten erzeugt. In Papierform geführte Akten sind dauerhaft aufzubewahren (Ziffer 9 VVStaVerf.). 

Weiterverarbeitung der personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck: 

Nach bestandskräftigen Abschluss des Staatsangehörigkeitsverfahrens (positiv wie auch negativ), ist 

die Entscheidung  gem.  § 33 Abs. 3 StAG an das Register über Entscheidungen in Staatsangehörig- 

, keitsangelegenheiten (Register EStA) zu übermitteln. 

Im Register werden folgende Daten gespeichert: 

• Grundpersonalien des Betroffenen (Familienname, Geburtsname, frühere Namen, Vornamen, 

Tag und Ort der Geburt, Geschlecht, Anschrift im Zeitpunkt der Entscheidung) 

• Art der Wirksamkeit und Tag des Wirksamwerdens der Entscheidung oder Urkunde 

• Bezeichnung, Anschrift und Aktenzeichen der Behörde, die die Entscheidung getroffen hat 

Die Daten werden im EStA-Register dauerhaft gespeichert und sind nur den in § 33 Abs. 4 StAG ge-

nannten Stellen zugänglich. 

Ihre Rechte: 

Nach Art 15 DS-GVO können Sie von dem Verantwortlichen über die Verarbeitung ihrer personen-be-

zogenen Daten Auskunft verlangen. Nach Art. 16 DS-GVO haben Sie das Recht auf Berichtigung. Unter 

, den Voraussetzungen des Art. 17 DS-GVO haben Sie das Recht, die Löschung Ihrer personenbezoge-

nen Daten zu verlangen. Ein Recht auf Löschung kommt allerdings nicht in Betracht, wenn die Verarbei-

tung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist bzw. zur Wahrnehmung einer Aufgabe 

dient, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, Art. 17 Abs. 3  lit  b) 

DS-GVO. Art. 18 Abs. 1 DS-GVO gewährt unter den dort aufgeführten Voraussetzungen ein Recht auf 

Einschränkung der Verarbeitung. 

Das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO besteht nach § 35 des Hessischen Daten-

schutz- und Informationsfreiheitsgesetz nicht, soweit eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung der Sie be-

treffenden personenbezogenen Daten verpflichtet. 
7.1 	72 "72 
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Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ge-

gen die DS-GVO verstößt, haben Sie das Recht auf Beschwerde nach Art. 77 Abs. 1 DS-GVO bei der 

Aufsichtsbehörde, dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 

3163, 65021 Wiesbaden. Darüber hinaus können Sie sich mit einer Beschwerde an den/die behördliche 

Datenschutzbeauftragte wenden, wenn Sie der Auffassung sind, dass datenschutzrechtliche Vorschrif-

ten bei der Verarbeitung Ihrer Daten nicht beachtet worden sind. 

Datenschutzbeauftragte/r: 
Die/den Datenschutzbeauftragte/n des Regierungspräsidiums Darmstadt 	erreichen 

Sie unter der oben genannten Anschrift, zu Hd.  dens  Datenschutzbeauftragte/n des Regierungs- 
präsidiums  Darmstadt 	oder per E-Mail: Poststelle@rpda.hessen.de  

Ort, Datum Unterschrift 
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